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Zum Stichtag 1. Januar 2017
werden sich Unternehmen und
Dienstleister bei der Arbeit neh -
merüberlassung auf wesent -
liche Neuerungen einstellen
müssen. Im Fokus steht neben
der vom Gesetzgeber geplanten
Über las sungs höchst dauer von
18 Mo naten und dem bereits
nach neun Mo naten geltenden
Equal Pay speziell auch das
Risiko der verdeckten Ar beit -
neh mer über lassung. Dies gilt
insbesondere für den Be reich
der Sicher heits- und Rei ni -
gungs dienst leis tun gen.

Der Countdown läuft für die 
öffentlich viel diskutierte Reform
des Arbeit neh merüberlassungs  -

ge setzes (AÜG): Nachdem das
Bun deskabinett am 1. Juni den
entsprechenden Gesetzentwurf
beschlossen hatte, werden sich
Bundestag und Bundesrat voraus-
sichtlich noch im September mit
der Vorlage befassen. Dabei sind
keine wesentlichen Änderungen
mehr zu erwarten.
Was aber heißt dies für die Praxis?
„Die Neuregelungen zur Über las -
sungshöchst dauer und zum Equal
Pay werden die Wirtschaft in ihrer
Flexi bilität stark beschneiden und
sie in Krisenzeiten an fälliger ma-
chen“, erklärt Winfried Graf, Ge -
schäftsführender Direktor von
KÖTTER Personal Service, im ak -
tuellen KÖTTER Sicherheitsbrief.
Gleichzeitig betont er, dass die

Auswirkungen überschaubar blei-
ben: „Den vielfach beschworenen
Untergang der Zeitarbeit wird es
nicht geben“, so der 56-Jährige. 
Besondere Relevanz hat die AÜG-
Reform aber auch für Se cu ri ty- und
Cleaning-Dienst leistun gen. „Eine
auf Seiten des Personal dienst leis -
ters vorsorglich beantragte Über-
lassungserlaubnis verhindert künf-
tig nicht mehr die Entstehung eines
Arbeits ver hält nisses bei Schein -
werk- und Schein dienstverträgen“,
sagt Vol ker Hof mann, Prokurist
und Leiter der Abteilung Personal -
we sen/Recht von KÖTTER Verwal -
tungs dienst leis tungen. Die se bis -
herige „Fall schirm klausel“ wird
künftig gänzlich entfallen.
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Arbeitnehmerüberlassung: 
Risiken der AÜG-Reform gezielt ausbremsen

KÖTTER Services in Deutschland

liche, klare Abgrenzung strikt ge-
achtet und uns keinesfalls auf 
irgendwelche Fallschirmklauseln
verlassen. Wir erbringen unsere 
Tä tigkeit in eigener Organisation
und eigener fachlicher Verant wor -
tung in den mit dem Kunden ver-
traglich vereinbarten Bereichen.
Unsere Mit ar beiter arbeiten ge -
mäß Dienst an weisung und an -
sons ten nach Weisung des KÖTTER
Füh rungs per sonals. Aber auch der
Auftraggeber muss seinen Teil bei-
tragen.

Und wo sind die Auftraggeber
in der Verantwortung?

Hofmann: Er darf sich den Mit ar -
beiter eben nicht „borgen“, also
nicht zu anderen Tätigkeiten her-
anziehen als in der Dienst anwei -
sung vorgesehen. Das Risiko, dass
der Kunde die bei ihm eingesetz-
ten Beschäftigten eines Personal -
dienstleisters so vereinnahmt wie

eigene Mitarbeiter, ist natürlich
immer latent gegeben, darf sich
aber nicht realisieren. Sollten hier
auf Seiten eines unserer Kunden
Unklarheiten bestehen oder er
diese Gefahr im Einzelfall sehen,
kann er seine gewohnten KÖTTER
Ansprechpartner dazu kontaktie-
ren. Gemeinsam können wir das
prüfen und gegenlenken.  

Zum Schluss wagen wir einen
Blick in die Zukunft: Wie wird
sich die Arbeit neh mer über las -
sung in Deutschland weiter-
entwickeln?

Graf: Sie wird stabil voran -
ar beiten. Aller dings rechnen wir
nicht mehr mit den Wachs tums -
zahlen der letzten Jahre, ins -
besondere nach dem Krisenjahr
2009. Die Themen der Flexibilität,
Auftrags spitzen, Auftrags rück -
gänge, der Abhängigkeit von Kon -
junktur schwankungen und auch

von Jah reszeiten werden in den
Kun den be trieben immer existieren
und damit das Instrument Zeit -
arbeit unverzichtbar machen. Aus
Sicht unserer Mitarbeiter jedoch
begrü ßen wir die restriktiven Rege -
lungen nicht. Er klären Sie den 
Mit ar bei tern, dass diese nun nach
neun, spätestens 18 Monaten den
Betrieb verlassen müssen, in dem
sie sich wohlfühlen und auch noch
gebraucht würden. Oftmals stellen
sich die Mitarbeiter dann auch 
finanziell schlechter, da sie die 
er arbeiteten Branchen zu schläge
bei einem Wech sel des Kun den  -
be trie bes ja wieder verlieren.

Das Interview führte Carsten Gronwald, Pressesprecher

der KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungs dienst leis  -

tun gen.
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„Auftraggeber dürfen sich auf keine
Ausnahmeregelungen mehr verlassen“
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Winfried Graf ist u. a. Geschäfts -
führender Direktor von KÖTTER
Personal Service. Der 56-Jährige
studierte Rechtswissenschaften in
Tübingen und war anschlie ßend in
einer Anwalts kanzlei und als
Geschäfts führer Marketing und
Vertrieb bei einem internationalen
Personal dienst leis tungs unter neh -
men tätig. 1997 erfolgte dann der
Wechsel zur KÖTTER Un ter neh -
mens gruppe, wo der begeisterte
Sportler die Verantwortung für die
Sparte Personal Service über-
nahm, die u. a. Zeit arbeit für ge-
werbliche und kaufmännische
Berufe anbietet und verlässlicher
Partner z. B. für Industrie, IT,
Handel und Logistik ist. 

Volker Hofmann ist Prokurist und
Leiter der Abteilung Personal -
wesen/Recht der zur KÖTTER Un -
ternehmensgruppe gehörenden
KÖTTER Verwaltungsdienstleis -
tungen. Der 44-Jährige studierte
Rechtswissenschaften in Bochum
und ist Fachanwalt für Arbeits -
recht. Im Anschluss an sein 
Studium war er zunächst für eine
Anwaltskanzlei in Essen tätig.
Seine Aufgabenschwerpunkte
liegen heute neben der juris -
tischen Betreuung der operativen
Gesellschaften der Unterneh -
mensgruppe unter anderem in
den Bereichen strategische Per -
sonalentwicklung und -rekrutie-
rung.

Zum Jahresbeginn 2017 tritt
aller Wahrscheinlichkeit nach
das neue Arbeitnehmer über las -
sungsgesetz (AÜG) in Kraft.
Welche wesentlichen Ände -
rungen beinhaltet das Gesetz
und wie bewerten Sie diese
aus Sicht der Zeitarbeits bran -
che und deren Kunden?

Winfried Graf: Die Kernpunkte aus
Sicht der Zeitarbeitsbranche stellen
sicherlich die nun geregelte Über-
lassungshöchstdauer von 18 Mona -
ten sowie das bereits nach neun
Mo naten geltende Equal Pay dar.
Beide Punkte werden die Wirt -
schaft in ihrer Flexi bilität stark be-
schneiden und sie in Krisenzeiten
anfälliger machen. Insbesondere
die unklaren Be wer tungskriterien
zum Equal Pay werden auch dazu
führen, dass überwiegend die
Höchst über lassungsdauer de facto
auf neun Mo nate verkürzt wird.

Was passiert, wenn die Überlas-
sungshöchstdauer von 18 Mo -
naten überschritten wird?

Graf: Bei Nichtbeachten dieser
Regelung des neuen AÜG kommt
ein Arbeitsverhältnis zwischen
Einsatzunternehmen und Leih -
 ar beitnehmer zustande und der
Mit arbeiter hat u. a. einen An -
spruch auf die volle tarifliche
Vergütung des Kundenbetriebes.

Und wenn gegen den Grund -
satz des Equal Pay verstoßen
wird?

Graf: Die daraus resultierende
Folge der unrichtigen Abführung
von Sozialversicherungsbeiträgen
trifft nicht nur das Verleihun ter -
nehmen, sondern stellt auch für

den Entleiher ein Risiko dar, da er
hierfür subsidiär haftet. 

Sind die neuen Regelungen
damit aus Sicht der in der
Zeitarbeit Beschäftigten ein
Fortschritt?

Volker Hofmann: Allgemein ver-
spricht man sich von der Reform,
dass die Unternehmen zukünftig
weniger auf die Zeitarbeit zurück-
greifen und mehr direkt einstellen.

Dass sich diese Hoffnung erfüllt,
ist aber eher zweifelhaft. Die Chan -
cen der heute in der Zeitarbeit 
Be schäftigten, einen dauerhaften
Ar beitsplatz zu finden, werden je-
denfalls nachhaltig geringer, da
sie weniger Zeit haben, sich im je-
weiligen Einsatzbetrieb zu bewei-
sen. Betroffen sind gerade weni-
ger qualifizierte Arbeitslose, für
die die Zeitarbeit seit jeher in ge-
wisser Weise ein Sprungbrett zu -
rück in die Arbeitswelt darstellt. 

Gelten die Regelungen zu der
Höchstüberlassung sowie zum
Equal Pay ausnahmslos?

Graf: Auch wenn es grundsätzlich
Ausnahmeregelungen gibt, wird 
es in aller Regel bei den 18 bzw. 
neun Monaten bleiben. Denn von 
der Überlassungshöchstdauer von
18 Monaten kann nur durch Ta rif -
verträge der Einsatzbranche selbst
abgewichen werden. Und Equal
Pay kann abweichend nur dann
erst ab dem 15. Monat einsetzen,
wenn in der Einsatz bran che ein
Branchen zuschlags tarif vertrag gilt.
Aber selbst dann ist die Aus nut -
zung der längeren Frist bis zum
15. Einsatzmonat nur möglich,
wenn der Branchen zu schlags tarif -
vertrag die stufenweise Heran füh -
rung an das Entgelt der Stamm -
belegschaft spätestens nach einer
Einarbeitungszeit von sechs Wo -
chen vorsieht. Sie sehen, die Aus -
nahmeregelungen sind sehr kom-
plex und in der Praxis oftmals
nicht umsetzbar.

Wie reagieren Sie als Perso -
nal dienstleister und was müs-
sen Kunden künftig beachten?

Graf: Mit vielen unserer großen
Kunden haben wir schon Kon zep te

erarbeitet, die es uns ermög lichen,
weitgehend ohne Betriebs stö run -
gen die Disposition der eingesetz-
ten Mitarbeiter sicher zu stellen.
Teils haben wir die Re ge lungen zur
Höchstüber las sungs dauer schon
jetzt umgesetzt, um sicherzustellen,
dass das Gros unserer Beleg schaf -
ten nicht zum 1. Oktober 2017 
unsere Kunden betriebe verlassen
muss. Dies wäre logistisch sonst
kaum zu stemmen. Etwas Erleich -
terung verschafft uns die Ent schei -
dung, die Unterbrechungs frist von
zu nächst geplanten sechs Monaten
auf drei Monate zu verkürzen. 

Müssen Verleiher und Ent lei -
her denn nun alle Rege lun gen
der Reform ab dem Stich tag 
1. Januar 2017 umsetzen?

Hofmann: Die Regelungen gelten
ab Inkrafttreten des Gesetzes voll,
nach jetzigem Stand also ab 
dem 1. Januar 2017. Lediglich die
Gleichbehandlungs- und Überlas-
sungsfristen von neun bzw. 18 Mo -
naten werden erst ab diesem Da -
tum gerechnet. Überlassungszeiten
vor diesem Datum werden nicht
mitgerechnet. Tritt das Ge setz, wie
geplant, am 1. Januar 2017 in Kraft,
gilt damit für einen zuvor schon 
in der Zeitarbeit Be schäf tigten 
erstmals ab dem 1. Oktober 2017
zwingend Equal Pay und die Über-
lassungshöchstdauer endet am 
30. Juni 2018.

Die Auswirkungen des Geset -
zes sind also insgesamt trotz-
dem überschaubar?

Graf: Alles in allem, ja. Den viel-
fach beschworenen Untergang der
Zeitarbeit wird es nicht geben. Ich
selbst habe zum Beginn meiner
Tätigkeit in der Branche noch mit
einer sechsmonatigen Überlas-
sungshöchstdauer gearbeitet. Aller -
dings zählt hier die Erfahrung!
Zahlreiche junge Dispo nen ten in
der Branche waren bisher nicht

gefordert, für ihre Mit ar bei ter
vergleichbare Arbeitsplätze in
räum licher Nähe zum Wohnort 
bei anderen Betrieben anzubieten.
Möglicherweise liegen darin für
uns auch Chancen, neue Kunden
zu gewinnen. Aber behalten Sie
bitte im Hinterkopf, auch über die
klassische Arbeitneh mer über las -
sung hinaus wird die Reform für
die Personaldienstleister und ihre
Kunden Folgen haben.

Um welche indirekten Folgen
handelt es sich konkret – Stich -
worte „Verdeckte Arbeit neh -
merüberlassung“ und „Wegfall
der Fallschirmklausel“?

Hofmann: Eine auf Seiten des Per -
sonaldienstleisters vorsorglich be-
antragte Überlassungserlaubnis
verhindert zukünftig nicht mehr
die Entstehung eines Arbeits ver -
hältnisses bei Scheinwerk- und
Scheindienstverträgen. Das nannte
man bislang „Fallschirmklausel“.
Scheinwerk- und Schein dienst ver -
träge sind Werk- oder Dienst ver -
träge, die zwar der Papierform
nach die Erstellung eines Werks
oder die Erbringung von Dienst -
leistungen vorsehen, in der Praxis
aber nur Arbeit neh mer über las sung
sind. Nur wenn bei vorhandener
Arbeitnehmer über lassungs er laub -
nis die Überlassung in den Ver trä -
gen eindeutig als solche kenntlich
gemacht und bezeichnet ist, also
eben „offen“ überlassen wird,
kommt kein Arbeits ver hältnis zwi-
schen Ein satz unter neh men und
Leiharbeitnehmer zustande.

Was heißt das für die Be wa -
chung und die Rei nigung?

Hofmann: Nehmen Sie unsere
Sparte Security, die für unsere
Kunden oftmals Tätigkeiten im
Rahmen von Dienstleistungs ver trä -
gen erbringt. Unser dort ein ge setz -
tes Personal, das in aller Regel in
den Betrieben und in den Objek -
ten des Kunden tätig ist, darf eben
nur nach Dienstan wei sung arbei-
ten und ist allein dem Führungs -
personal von KÖTTER unterstellt.
Unser Personal hat sei ne Tätigkeit
abgrenzbar von der Stamm beleg -
schaft des Kunden zu erbringen.
So lange das gewähr leis tet ist,
geht das Personal auch nicht über.

Welche Maßnahmen leiten Sie
als Dienstleister ein, um das
sicherzustellen?

Hofmann: Das ist für uns ja nichts
Neues. Auch früher schon haben
wir in unseren Sparten Security
und Cleaning auf die erforder -

Volker HofmannWinfried Graf
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gen erbringt. Unser dort ein ge setz -
tes Personal, das in aller Regel in
den Betrieben und in den Objek -
ten des Kunden tätig ist, darf eben
nur nach Dienstan wei sung arbei-
ten und ist allein dem Führungs -
personal von KÖTTER unterstellt.
Unser Personal hat sei ne Tätigkeit
abgrenzbar von der Stamm beleg -
schaft des Kunden zu erbringen.
So lange das gewähr leis tet ist,
geht das Personal auch nicht über.

Welche Maßnahmen leiten Sie
als Dienstleister ein, um das
sicherzustellen?

Hofmann: Das ist für uns ja nichts
Neues. Auch früher schon haben
wir in unseren Sparten Security
und Cleaning auf die erforder -

Volker HofmannWinfried Graf
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Zum Stichtag 1. Januar 2017
werden sich Unternehmen und
Dienstleister bei der Arbeit neh -
merüberlassung auf wesent -
liche Neuerungen einstellen
müssen. Im Fokus steht neben
der vom Gesetzgeber geplanten
Über las sungs höchst dauer von
18 Mo naten und dem bereits
nach neun Mo naten geltenden
Equal Pay speziell auch das
Risiko der verdeckten Ar beit -
neh mer über lassung. Dies gilt
insbesondere für den Be reich
der Sicher heits- und Rei ni -
gungs dienst leis tun gen.

Der Countdown läuft für die 
öffentlich viel diskutierte Reform
des Arbeit neh merüberlassungs  -

ge setzes (AÜG): Nachdem das
Bun deskabinett am 1. Juni den
entsprechenden Gesetzentwurf
beschlossen hatte, werden sich
Bundestag und Bundesrat voraus-
sichtlich noch im September mit
der Vorlage befassen. Dabei sind
keine wesentlichen Änderungen
mehr zu erwarten.
Was aber heißt dies für die Praxis?
„Die Neuregelungen zur Über las -
sungshöchst dauer und zum Equal
Pay werden die Wirtschaft in ihrer
Flexi bilität stark beschneiden und
sie in Krisenzeiten an fälliger ma-
chen“, erklärt Winfried Graf, Ge -
schäftsführender Direktor von
KÖTTER Personal Service, im ak -
tuellen KÖTTER Sicherheitsbrief.
Gleichzeitig betont er, dass die

Auswirkungen überschaubar blei-
ben: „Den vielfach beschworenen
Untergang der Zeitarbeit wird es
nicht geben“, so der 56-Jährige. 
Besondere Relevanz hat die AÜG-
Reform aber auch für Se cu ri ty- und
Cleaning-Dienst leistun gen. „Eine
auf Seiten des Personal dienst leis -
ters vorsorglich beantragte Über-
lassungserlaubnis verhindert künf-
tig nicht mehr die Entstehung eines
Arbeits ver hält nisses bei Schein -
werk- und Schein dienstverträgen“,
sagt Vol ker Hof mann, Prokurist
und Leiter der Abteilung Personal -
we sen/Recht von KÖTTER Verwal -
tungs dienst leis tungen. Die se bis -
herige „Fall schirm klausel“ wird
künftig gänzlich entfallen.
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Arbeitnehmerüberlassung: 
Risiken der AÜG-Reform gezielt ausbremsen

KÖTTER Services in Deutschland

liche, klare Abgrenzung strikt ge-
achtet und uns keinesfalls auf 
irgendwelche Fallschirmklauseln
verlassen. Wir erbringen unsere 
Tä tigkeit in eigener Organisation
und eigener fachlicher Verant wor -
tung in den mit dem Kunden ver-
traglich vereinbarten Bereichen.
Unsere Mit ar beiter arbeiten ge -
mäß Dienst an weisung und an -
sons ten nach Weisung des KÖTTER
Füh rungs per sonals. Aber auch der
Auftraggeber muss seinen Teil bei-
tragen.

Und wo sind die Auftraggeber
in der Verantwortung?

Hofmann: Er darf sich den Mit ar -
beiter eben nicht „borgen“, also
nicht zu anderen Tätigkeiten her-
anziehen als in der Dienst anwei -
sung vorgesehen. Das Risiko, dass
der Kunde die bei ihm eingesetz-
ten Beschäftigten eines Personal -
dienstleisters so vereinnahmt wie

eigene Mitarbeiter, ist natürlich
immer latent gegeben, darf sich
aber nicht realisieren. Sollten hier
auf Seiten eines unserer Kunden
Unklarheiten bestehen oder er
diese Gefahr im Einzelfall sehen,
kann er seine gewohnten KÖTTER
Ansprechpartner dazu kontaktie-
ren. Gemeinsam können wir das
prüfen und gegenlenken.  

Zum Schluss wagen wir einen
Blick in die Zukunft: Wie wird
sich die Arbeit neh mer über las -
sung in Deutschland weiter-
entwickeln?

Graf: Sie wird stabil voran -
ar beiten. Aller dings rechnen wir
nicht mehr mit den Wachs tums -
zahlen der letzten Jahre, ins -
besondere nach dem Krisenjahr
2009. Die Themen der Flexibilität,
Auftrags spitzen, Auftrags rück -
gänge, der Abhängigkeit von Kon -
junktur schwankungen und auch

von Jah reszeiten werden in den
Kun den be trieben immer existieren
und damit das Instrument Zeit -
arbeit unverzichtbar machen. Aus
Sicht unserer Mitarbeiter jedoch
begrü ßen wir die restriktiven Rege -
lungen nicht. Er klären Sie den 
Mit ar bei tern, dass diese nun nach
neun, spätestens 18 Monaten den
Betrieb verlassen müssen, in dem
sie sich wohlfühlen und auch noch
gebraucht würden. Oftmals stellen
sich die Mitarbeiter dann auch 
finanziell schlechter, da sie die 
er arbeiteten Branchen zu schläge
bei einem Wech sel des Kun den  -
be trie bes ja wieder verlieren.

Das Interview führte Carsten Gronwald, Pressesprecher

der KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungs dienst leis  -

tun gen.
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